
Kaltenborn, Wilhelm; Erdmann, Ernst-Gerhard; Westerich, Herbert

Article  —  Digitized Version

Wirtschafts- und Sozialräte?

Wirtschaftsdienst

Suggested Citation: Kaltenborn, Wilhelm; Erdmann, Ernst-Gerhard; Westerich, Herbert (1973) :
Wirtschafts- und Sozialräte?, Wirtschaftsdienst, ISSN 0043-6275, Verlag Weltarchiv, Hamburg, Vol.
53, Iss. 4, pp. 171-182

This Version is available at:
https://hdl.handle.net/10419/134525

Standard-Nutzungsbedingungen:

Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen
Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden.

Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle
Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich
machen, vertreiben oder anderweitig nutzen.

Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen
(insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten,
gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort
genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte.

Terms of use:

Documents in EconStor may be saved and copied for your personal
and scholarly purposes.

You are not to copy documents for public or commercial purposes, to
exhibit the documents publicly, to make them publicly available on the
internet, or to distribute or otherwise use the documents in public.

If the documents have been made available under an Open Content
Licence (especially Creative Commons Licences), you may exercise
further usage rights as specified in the indicated licence.

https://www.econstor.eu/
https://www.zbw.eu/
http://www.zbw.eu/
https://hdl.handle.net/10419/134525
https://www.econstor.eu/
https://www.leibniz-gemeinschaft.de/


ZEITGESPRÄCH

Wirtschafts- und Sozialräte?

Nach den Vorstellungen des DGB sollen auf Bundes-, Landes- und Regionalebene Wirt- 
schafts- und Sozialräte geschaffen werden. Was spricht für und gegen diese Räte?

Die Vorschläge des DGB

Wilhelm Kaltenborn, Düsseldorf

Dergewerl<schaftlichen Forde
rung auch nach gesamtwirt

schaftlicher Mitbestimmung — in 
der institutioneilen Form von 
Wirtschafts- und Sozialräten — 
liegt, wie allgemein den gewerl<- 
schaftlichen Mitbestimmungs
konzepten, der Tatbestand un
gleicher Machtverteilung zu
grunde. Der DGB-Vorsitzende, 
Heinz O. Vetter, hat auf dem 
3. außerordentlichen Bundeskon
greß des DGB im Mai 1971 in 
Düsseldorf die grundlegende 
Situation unserer Gesellschaft 
mit folgenden Worten beschrie
ben: „Noch wird unsere Gesell
schaft von dem Grundkonflikt 
aller privatkapitalistischen Ord
nungen beherrscht: dem Wider
spruch zwischen gesellschaft
licher Produktion und privater

Verfügungsmacht und ; Aneig
nung . . .  die Anhebung des Kon
sumstandards unterprivilegierter 
Schichten hat an den entschei
denden Herrschaftsverhältnissen 
und Abhängigkeiten nichts Ent
scheidendes geändert.“

Abhängigkeit 
des Arbeitnehmers

In vielen Bereichen wird die
ser grundlegende Widerspruch 
sichtbar: Die Kapitaleigner (bzw. 
ihre Beauftragten) entscheiden 
aufgrund des Eigentumsrechts 
über Produktion und Investitio
nen, über Arbeitsablauf und Ge
staltung des Arbeitsplatzes, 
über Stellung und Aufstiegs
chancen der Arbeitnehmer. Wir 
stehen also „heute wie vor 100

Jahren vor demselben Tatbe
stand: der sozialen Unterlegen
heit und Abhängigkeit des Ar
beitnehmers. Er muß seine Ar
beitskraft verkaufen, um den 
für sich selbst und seine Fa
milie notwendigen Lebensunter
halt zu decken“ (Heinz O. Vetter 
vor zwei Jahren in Düsseldorf).

An dieser grundlegenden ge
sellschaftlichen Stellung ändert 
auch die liberale Vorstellung 
vom formal freien Arbeitsvertrag 
nichts: Zwar mag der einzelne 
Arbeitnehmer, zumindest bei 
einer bestimmten konjunkturel
len Situation, den konkreten 
Arbeitgeber vielleicht auswählen 
können, aber irgendeinem Ar
beitgeber muß er seine Arbeits
kraft immer verkaufen. Die 
Machtüberlegenheit der Kapital-
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Seite zeigt sich jedem Arbeit-- 
nehmer zunächst an dem Ort, 
an dem sie verursacht wird, im 
Betrieb und im Unternehmen. 
Deshalb soll hier die Mitbestim
mung auf der betrieblichen und 
unternehmerischen Ebene als 
machtverteilendes Prinzip wir
ken.

Konservativismus 
der staatlichen Bürol<ratie

Aber ein sehr beträchtlicher 
Vorsprung in derlnteressenwahr- 
nehmung -  und damit in der 
Machtverteilung — seitens der 
gesellschaftlich Herrschenden 
ist auch gegenüber dem staat
lichen Entscheidungshandeln 
festzustellen. Hierbei ist zu
nächst die Funktion der staat
lichen Bürokratie innerhalb die^ 
ses Entscheidungshandelns von 
großer Bedeutung. Die meisten 
Gesetze werden von der Regie
rung initiiert, aber das Kabinett 
vollzieht in aller Regel nur nach, 
was die Bürokratie bereits vor
bereitet hat. Von großer Bedeu
tung ist dabei der Vorsprung 
in der Information. Denn Regie
rungsentscheidungen sind da
von abhängig, was zuvor an In
formationen und Material ge
sammelt und verarbeitet worden 
ist. Verwaltung arbeitet vom 
Bestehenden her, nach festen 
Regeln. Thomas Ellwein, ein ge
wiß unverdächtiger Zeuge, hat 
denn auch der Verwaltungselite 
einen „natürlichen Konservati
vismus“ zugeschrieben.

Damit ist die Grundhaltung 
bei den gesellschaftlich Starken, 
denn sie sind verständiicher- 
weise genauso natürlich kon
servativ, und bei denjenigen, 
die im staatlichen Bereich die 
Vorentscheidungen treffen, die 
gleiche. Hinzu kommt die Tat
sache, daß sich die Angehöri
gen dieser beiden Gruppen fast 
vollständig aus den gleichen 
sozialen Schichten rekrutieren. 
Sie wachsen also in identischen 
Wert- und Normensystemen auf. 
Darüber hinaus durchlaufen sie 
gemeinsam die gleiche Ausbil

dung — nämlich in aller Regel- 
die Universität und dabei vor 
allem die juristischen Ausbil
dungsgänge.

Aufgrund der gleichen sozia
len Herkunft und der gemein
samen formalisierten Ausbil
dungswege wird die direkte 
Durchsetzung konkreter und all
gemeiner Interessen seitens der' 
ökonomisch Mächtigen sehr er
leichtert. Diese Interessen tref
fen im staatlichen Bereich auf

Die Autoren
unseres
Zeitgesprächs:

Wilhelm Kaltenborn, 36, 
Dipi.-Soziologe, ist Sekre
tär in der Abteilung Ge- 
seilschaftspolitik des DGB 
Bundesvorstands. Er be
faßt sich vor allem mit der 
überbetrieblichen Mitbe
stimmung.

Dr. Ernst-Gerhard Erd
mann, 47, ist Stellvertre
tender Hauptgeschäftsfüh
rer der Bundesvereinigung 
der Deutschen Arbeitge
berverbände. Er ist Mit
glied des Verwaltungs
rates des internationalen 
Arbeitsamtes, Genf, und 
Leiter der deutschen Ar- 
beitgeberdeiegation bei 
der Internationalen Ar
beitskonferenz.

Herbert Westerich, 69, Prä
ses der Handelskammer 
Hamburg, ist Mitglied des 
Präsidiums dieser Kam
mer seit 1946. Außerdem 
ist er u. a. Vizepräsident 
des Deutschen Industrie- 
und Handelstages, Mit
glied des Präsidiums der 
Hauptgemeinschaft des 
Deutschen Einzelhandels 
und Mitglied des Verwal
tungsrates der Deutschen 
Bundespost.

ein Klima der Aufgeschlossen
heit und auf eine Basis für eine 
leichte Verständigung. Einfluß
nahme auf staatliches Entschei
dungshandeln heißt ja nun nicht 
nur, eine Entscheidung der 
staatlichen Organe herbeizufüh
ren. Sehr oft geht es dabei auch 
um das sogenannte Non-deci- 
sion-Making, d,,h. darum, eine 
Entscheidung, die den eigenen 
Interessen zuwiderläuft, zu ver
hindern.

Für die Gewerkschaften auf 
der anderen Seite ergeben sich 
aufgrund der gesellschaftlichen 
Unterlegenheit der Arbeitneh
mer ganz bestimmte Aufgaben, 
die in der Gewerkschaftstheorie 
unter dem Begriff der Gestal
tungsfunktion zusammengefaßt 
werden. Hierbei handelt es sich 
um die eigentlich emanzipato- 
rische Aufgabe der Gewerk
schaften, denn es geht dabei 
um die Veränderung des gesell
schaftlichen Status quo. ln der 
Abwehr solcher gewerkschaft
lichen Aktivitäten, eben im Non- 
decision-Making, treffen sich 
„Staat“ und „Wirtschaft“ in 
einem schwer aufzubrechenden 
Geflecht gemeinsamer Interes
sen und Handlungen.

Vielfalt an kapitalorientierten 
Organisationen

Wie schon der Staat des frü
hen Liberalismus, so schützt der 
Staat unserer Tage nach wie vor 
industrielles Eigentum. Er geht 
aber in seiner Funktion noch 
darüber hinaus: Er unterstützt 
durch seine Politik die Investi- 
tions- und Produktionsplanung 
des privaten Managements. Die 
Entscheidungen Privater werden 
also durch öffentliche Entschei
dungen unterstützt. Solche auf
grund privater Interessen ge
troffene Entscheidungen sind 
häufig genug Vorentscheidun
gen für öffentliche Instanzen. 
Dies zeigt sich in der Struktur
politik ebenso wie in der Regio
nalpolitik oder der Finanz- und 
Konjunkturpolitik der öffentli
chen Hände. Eines der markan
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testen Beispiele dafür bildet der 
Flughafenausbau der Stadt Kas
sel: Die Drohung einer Unter
nehmensleitung, ihren Sitz von 
Kassel zu verlegen (und damit 
das Gewerbesteueraufkommen 
der Stadt entscheidend zu 
schmälern), wenn nicht der 
Kaßler Flughafen für die Privat
jets eben dieser Unternehmens
leitung benutzbar gemacht wird, 
zwang die Stadt Kassel dazu, 
27 Mill. DM für einen verkehrs
politisch nutzlosen Flughafen 
auszugeben.

Die gesamte Druckausübung 
seitens der ökonomisch Mächti
gen auf das staatliche Handeln 
in allen Ebenen vollzieht sich in 
unterschiedlichen institutionel
len Formen und nach unter
schiedlichen Regeln. Auf jeden 
Fall geschieht ein erheblicher 
Teil dieser Druckausübung Im 
anonymen dunkeln. Die im letz
ten Jahr bekanntgewordenen 
spektakulären Beraterverträge 
sind nur die Spitze eines Eis
berges. Erleichtert wird diese 
Einflußnahme durch die Vielfalt 
der Organisationen auf der Ka
pitalseite. Das beginnt bei den 
privaten Vereinigungen, wie 
etwa der Bundesvereinigung der 
Deutschen Arbeitgeberverbände 
und dem Bundesverband der 
Deutschen Industrie, und endet 
bei den öffentlich-rechtlichen 
Einrichtungen der Industrie- und 
Handelskammern.

Diese Vielfalt der kapital
orientierten Organisationen dient 
dann allzuoft der Begründung 
von pluralismusideologischen 
Vorstellungen. Einfach die Tat
sache der Fülle von kapital
orientierten Interessenorganisa
tionen wird als Bewe'is für die 
Vielfalt von gesellschaftlichen 
Interessen genommen. Allzuoft 
wird aber dabei übersehen, daß 
das gleiche gesellschaftliche In
teresse, nämlich das des Kapi
tals, sich vielfältig organisiert.

Die skizzierte - Situation der 
Arbeitnehmer und ihrer Inter
essenvertretung im gesellschaft

lich-staatiichen Bereich ist die 
Grundlage der gewerkschaftli
chen Forderung nach gesamt
wirtschaftlicher Mitbestimmung. 
Dabei ist zu beachten, daß es 
sich hierbei nicht um die Betei
ligung an der letzten £nfsc/?e/- 
dung selbst handelt. Zielpunkt 
dieser Mitbestimmungsforderung 
ist die Beteiligung an der Ent
scheidungs-Vorbereitung. In der 
DGB-Konzeption wird ausdrück
lich gesagt: „Die gewerkschaft
lichen Vorstellungen zur gesamt
wirtschaftlichen . Mitbestimmung 
müssen allerdings die Erkennt
nis berücksichtigen, daß die Ein
flußnahme der Arbeitnehmer ge
genüber Regierung und Parla
ment dort ihre Grenzen finden 
muß, wo die universelle Ver
antwortlichkeit von Regierung 
und Parlament tangiert werden 
könnte.“

Zwang zur 
rationalen Diskussion

Damit ist allen Behauptungen 
vom angeblich drohenden Ge
werkschaftsstaat der Boden ent
zogen. Irn übrigen kennen fast 
alle Länder der europäischen 
Gemeinschaft und diese selbst 
beratende Versammlungen in 
verschiedenen Ausprägungen. 
Erinnert sei nur an den Wirt
schafts- und Sozialausschuß der 
EWG. Die Verwirklichung der 
vorliegenden gewerkschaftlichen 
Forderungen zur Einführung von 
Wirtschafts- und Sozialräten 
wird allerdings den bisherigen 
Zustand ändern: Es wird deut
lich werden, daß und inwieweit 
überhaupt Interessen in der 
Politik von Bedeutung sind; 
denn die Wirtschafts- und So- 
ziairäte arbeiten öffentlich.

Die Berufung auf angebliche 
Sachzwänge kann sofort in 
einer allgemein zugänglichen 
Diskussion als Täuschungs
manöver erkannt werden. Dem 
öffentlichen Bewußtsein wird 
vermittelt, welche gesellschaft
lichen Interessen und Gruppen 
welche Positionen vertreten. Der 
Informationsvorsprung der öko

nomisch mächtigen Gruppen 
kann aufgehoben werden. Die 
Arbeitnehmerseite hat die 
gleiche Chance, zu geplanten 
staatlichen Entscheidungen Stel
lung zu beziehen. Es entsteht 
ein Zwang zur rationalen Dis
kussion von anstehenden Ent
scheidungen und zur rationalen 
Begründung von Stellungnah
men. Der gewissermaßen form
lose Verkehr zwischen Wirt
schaft und Verwaltung wird er
schwert.

Stärkung des Parlaments

Durch all dies wird das Par
lament tatsächlich stärker als 
bisher die Freiheit der Entschei
dungen zurückgewinnen. Ein gut 
Teil der anonymen Druckaus
übung entfällt. Insgesamt wer
den sowohl die demokratischen 
Institutionen als auch das demo
kratische öffentliche Bewußtsein 
gestärkt. Deshalb werden die 
Gewerkschaften auf ihrer Forde
rung nach gesamtwirtschaft
licher Mitbestimmung in der 
Form von Wirtschafts- und So
zialräten auf allen Ebenen — 
der des Bundes, der Länder und 
der Regionen -  beharren.

Eine andere wirksame Form 
der Wahrnehmung von Arbeit
nehmerinteressen im gesamt
wirtschaftlichen Bereich wird 
von den Gewerkschaften nicht 
gesehen; dies gilt auch für die 
zuweilen diskutierten Arbeitneh
merkammern. Denn an dem 
grundsätzlichen Übergewicht 
der Kapitalinteressen in unserer 
Gesellschaft können auch Ar
beitnehmerkammern nichts än
dern. Sie können zwar vielleicht 
Arbeitnehmerinteressen formu
lieren, aber das Vorherrschen 
kapitalorientierter Interessen 
wird dadurch nicht aufgehoben. 
Denn dies liegt in der Struktur 
unserer Gesellschaft begründet.

Ein Weiteres kommt hinzu: 
Staatliche Stellen und Organe 
können nun, obwohl generell 
dem Kapitalinteresse stärker 
verpflichtet, sich im einzelnen
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sicher zwischen Arbeitnehmer- 
und Kapital interessen entschei
den. Ob und wie das geschieht, 
hängt von den politischen Mehr
heitsverhältnissen ab. Eine mehr 
arbeitnehmerfreundliche Partei 
oder Koalition kann, soweit 
strukturell möglich, dies in ihrer 
Politik deutlich machen. Die 
Ziele und Forderungen der Ar
beitnehmer werden durch die 
Gewerkschaften formuliert und 
vertreten. Eine unternehmer
freundliche Partei oder Koalition 
dagegen beachtet eben nicht 
die gewerkschaftlichen Forde
rungen. Und ebensowenig wird 
sie die Forderungen einer Ar
beitskammer beachten. Auch 
unter diesem Gesichtspunkt 
sind Arbeitskammern also un
nötig.

Arbeitskammern 
sind Iteine Alternative

Ein manchmal benutztes Ar
gument der Befürworter von 
Arbeitskammern besagt, daß 
damit Gegengewichte zu den 
bestehenden Unternehmens
kammern geschaffen werden. 
Daß das sowohl grundsätzlich 
als auch von den politischen 
Mehrheitsverhältnissen her ge
sehen nicht stimmt, ist gezeigt 
worden. Dieses Argument trifft 
aber auch aus einem anderen 
Grund nicht zu: Es gibt in der 
Bundesrepublik insgesamt allein 
81 Industrie- und Handelskam

mern. Um gegen diese als Ge
gengewicht wirken zu können, 
müßten sich die Arbeitnehmer
kammern einen riesigen Apparat 
zulegen. Das aber verbietet sich 
unter demokratischen Gesichts
punkten. Vielmehr soll nach den 
gewerkschaftlichen Forderungen 
das Problem des Machteinflus
ses der Unternehmerkammern 
dadurch gelöst werden, daß 
diese ihren öffentlich-rechtlichen 
Status verlieren und daß ihre 
wichtigsten Aufgaben den Re
gionalen Wirtschafts- und So
zialräten übertragen werden.

Arbeitskammern sollen, so 
heißt es allgemein, die sozialen, 
wirtschaftlichen und kulturellen 
Interessen der Arbeitnehmer 
wahrnehmen. Gerade das aber 
tun die Gewerkschaften. In 
ihnen sind die Arbeitnehmer 
freiwillig organisiert. Damit er
füllen sie eine Grundvorausset
zung demokratischen Verständ
nisses. Mündige Menschen brau
chen keine Zwangsorganisation. 
Aus ihr können sie nicht aus
treten. Sie müssen ihren Beitrag 
zahlen; ob sie mit der Politik 
dieser Zwangsorganisation ein
verstanden sind oder nicht, 
spielt keine Rolle. Das wider
spricht demokratischen Gebo
ten. Schon allein die Tatsache, 
daß Gewerkschaften auf freiwil
liger Mitgliedschaft beruhen, 
daß man nach eigener Über
zeugung entscheiden kann, ob

man. seinen Beitrag entrichten 
will, zeigt, daß Gewerkschaften 
grundsätzlich demokratische 
Anforderungen erfüllen. Dem
gegenüber entsprechen Arbeits
kammern nicht den Geboten, die 
an eine demokratische Organi
sation gestellt werden müssen.

Auch hier kommt ein Weiteres 
hinzu: Selbst die schärfsten Kri
tiker der innergewerkschaftli
chen Demokratie und Willens
bildung bestreiten nicht, daß in 
den Gewerkschaften Diskussio
nen auch bei sachlichen Proble
men stattfinden. Die Bereitwil
ligkeit zu demokratischem En
gagement findet gerade in den 
Gewerkschaften ein weites Feld, 
um an Diskussionen und Wil
lensbildung teilzunehmen. Das 
aber ist in Arbeitskammern nicht 
der Fall. Hier können zwar Per
sonen gewählt werden, aber 
Sachfragen können eben nicht 
von den Zwangsmitgliedern dis
kutiert und entschieden werden; 
sie — die Sachfragen — werden 
allein von der Spitze her behan
delt. Demokratisches Engage
ment wird also durch Arbeits
kammern begrenzt.

Die Demokratieverpflichtung 
der Gewerkschaften und ihr 
Auftrag der Vertretung von Ar- 
beinehmerinteressen veriangen 
von den Gewerkschaften, unbe
irrt ihre Konzeption der Wirt
schafts- und Sozialräte weiter 
zu vertreten.

Jahresbezugspreis 
DM 6 0 ,-

W E L T K O N J U N K T U R  
D B E N ST

Der Vierteljahresberichl, der von der Konjunkturabteilung des HWWA- 
Institut für Wirtschaftsforschung-Hamburg erarbeitet wird, analysiert 
und prognostiziert die wirtschaftliche Entwicklung In den wichtigsten 
westlichen Industrienationen sowie auf den Weltrohstoffmärkten.

V E R L A G  W E L T A R C H I V  G M B H H A M B U R G
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Unvereinbar mit der parlamentarischen Demokratie

Ernst-Gerhard Erdmann, Köln

Die Disl<ussion um die Errich
tung eines Wirtschafts- und 

Sozialrats reicht zurücl< bis in 
die Anfänge der Bundesrepublil< 
Deutschland. Ausgelöst zwar in 
erster Linie durch entsprechende 
Forderungen der Gewerl<schaf- 
ten, und zwar vor aiiem des 
DGB, und durch Teile der So
zialausschüsse der CDU, war 
der Kreis der grundsätzlichen 
Befürworter einer solchen In
stitution und derer, die ihr zu
mindest vom Grundsatz her 
offen gegenüberstanden, doch 
weiter zu ziehen. Man hätte also 
erwarten können, daß der DGB 
mit seinen im Frühjahr 1971 im 
einzelnen offengelegten Vorstel
lungen Zustimmung auch über 
die eigenen Reihen hinaus ge
funden, daß er zumindest eine 
intensive Auseinandersetzung 
über das Für und Wider eines 
Bundeswirtschafts- und Sozial
rats eingeieitet hätte.

Das Gegenteil jedoch war der 
Fall: Die Kenntnis der geweri<- 
schaftiichen Vorstellungen wirkte 
eher ernüchternd als die Diskus
sion belebend. Mancher, der in 
der Einrichtung eines Bundes
wirtschafts- und Sozialrats eine 
durchaus erwägenswerte Mög
lichkeit zur verantwortlichen ge
samtwirtschaftlichen Zusammen
arbeit der Sozialpartner und 
anderer Gruppen im Zusam
menwirken mit dem Staat ge
sehen hatte, mußte nun plötzlich 
erkennen, daß die Motivation 
und die Zielsetzung des DGB 
prinzipiell anderer Art war. Ver
mutete Gemeinsamkeiten in der 
Sache erwiesen sich als Miß
verständnis. Es wurde deutlich,

daß hinter dem gemeinsamen 
Begriff „Wirtschafts- und Soziai- 
rat“ sehr verschiedene Konzep
tionen standen.

Politische Gefahren

Dies trug nicht nur zur stärke
ren Differenzierung der Diskus
sion bei, es konnte auch nicht 
ohne Auswirkungen bleiben auf 
das Ergebnis der Diskussion 
selbst. Zu den vielfältigen und 
unterschiedlichen Überlegungen, 
die bei der Frage nach der Mög
lichkeit und Zweckmäßigkeit 
eines solchen Gremiums zu be
rücksichtigen sind, ist als ent
scheidendes politisches Datum 
die Sorge getreten, daß die 
grundsätzliche Offenheit für die 
Einrichtung eines Wirtschafts
und Sozialrats am Ende die 
Verwirklichung der gewerk
schaftlichen Vorstellungen be
günstigen könnte. Eine solche 
Überlagerung der Sachproble- 
matik durch politische Aspekte 
mag von einem rein akademi
schen Standpunkt aus bedauert 
werden. Angesichts der tiefgrei
fenden ordnungspolitischen Kon
sequenzen, die eine Verwirk
lichung der gewerkschaftlichen 
Vorstellungen hätte, wäre es je
doch nicht zu verantworten, 
wollte man die Augen vor 
den politischen Gefahren ver
schließen.

Die Forderungen des DGB 
knüpfen allenfalls formal an den 
„Vorläufigen Reichswirtschafts
rat“ der Weimarer Republik 
oder an vergleichbare Gremien 
in den Mitgliedstaaten der Euro
päischen Gemeinschaft an. So

weit hier Parallelen vorhanden 
sind, sind sie punktuell, nicht 
aber konzeptionell. Von der 
Konzeption her geht es dem 
DGB — und unter diesem Vor
zeichen werden seine Forderun
gen auch offen gestellt — um 
„Mitbestimmung im gesamtwirt
schaftlichen Bereich“ . Diese 
Zielsetzung allein besagt zwar 
noch nichts über die Beurteilung 
der Forderung aus unternehme
rischer Sicht. Eine solche Vor
wegnahme des Urteils würde in 
Widerspruch stehen zu der Not
wendigkeit, zwischen den ver
schiedenen Formen und Berei
chen der Mitbestimmung der 
Arbeitnehmer zu differenzieren. 
Wohl aber muß diese Zielset
zung dazu führen, daß die For
derungen des DGB zur Mitbe
stimmung im gesamtwirtschaft
lichen Bereich nicht isoliert be
trachtet werden, sondern daß 
sie darüber hinaus eingeordnet 
werden in den Gesamtzusam
menhang der gewerkschaftlichen 
Mitbestimmungskonzeption. Nur 
dann nämlich lassen sie sich in 
ihrer vollen Tragweite erkennen 
und beurteilen.

Konkurrenz zum Parlament

Läßt man zunächst den Ge
samtzusammenhang mit der 
gewerkschaftlichen Mitbestim
mungskonzeption außer Be
tracht, so fällt das Ausmaß des 
hier geforderten finanziellen, 
personellen und verwaltungs
mäßigen Aufwandes auf: Ein 
die gesamte Bundesrepublik 
Deutschland überziehendes Netz 
von Wirtschafts- und Sozialräten 
auf Bundesebene, auf Landes
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und Regionalebene mit insge
samt wolil mindestens 2500 Mit
gliedern, für jeden Rat ein stän
diges Büro mit entsprechender 
verwaltungsmäßiger Ausstattung, 
wissenschaftliche Stäbe,, das 
Ganze mit einiger Sicherheit 
dem „Parkinsonschen Gesetz“ 
unterliegend, Gesamtkosten für 
all das irgendwo hoch in den 
-zig-Millionen — aufgebracht 
übrigens von der öffentlichen 
Hand und von den Unternehmen 
unter sorgfältiger Ausklamme- 
rung der paritätisch in jedem 
Rate vertretenen Gewerkschaf
ten —: Wäre dieser Aufwand 
nicht zu hoch?

So wichtig die Frage nach den 
Kosten ist, wichtiger ist die nach 
den Funktionen. Hier allerdings 
ist der von den Gewerkschaften 
geforderte Aufwand ein Hinweis. 
Ein solcher Apparat wird, soll er 
nicht von vornherein funktions
los sein. Macht haben. Läßt man 
einmal den Angriff des DGB 
auf die bestehenden Industrie- 
und Handelskammern und die 
der Forderung nach Wirtschafts
und Sozialräten ebenfalls zu
grundeliegende Absicht, die in
nergewerkschaftlichen Bestre
bungen zur Gründung eigener 
Arbeitnehmerkammern abzu
blocken, außer Betracht, so 
ginge diese Macht in erster 
Linie zu Lasten demokratisch 
legitimierter Legislativen und 
Exekutiven auf Bundes-, Lan
des- und Regionalebene. Hier
aus ergeben sich die entschei
denden Einwände gegen das 
vom DGB geforderte „Räte-Sy- 
stem“ : Die Aufgaben und die 
Kompetenzen dieser Räte müß
ten sie zwangsläufig in eine 
Konkurrenzsituation zu Parla
ment und Regierung bringen 
und deren politische Zuständig
keit und Verantwortung ent
scheidend schwächen.

Verfassungsrechtliche Bedenken

Am deutlichsten zeigt sich 
dies am Beispiel des für den 
Bundeswirtschafts- und Sozial
rat und für die Landeswirt

schafts- und Sozialräte gefor
derten Rechts zur Gesetzesini
tiative. Es muß auf schwerste 
verfassungsrechtliche Bedenken 
stoßen, daß eine quasi-parla- 
mentarische Instanz, deren Zu
sammensetzung allein von den 
Gewerkschaften und den un
ternehmerischen Organisationen 
bestimmt wird, einem demokra
tisch vom Willen aller Bürger 
legitimierten Parlament eigene 
Gesetzesentwürfe aufzwingen 
kann. Zwar kann das Parlament 
jene Gesetzesentwürfe ableh
nen. Doch allein schon die Tat
sache, daß es sich damit befas
sen muß, begründet die Beden
ken gegen ein solches Recht zur 
Gesetzesinitiative. Die Forde
rung des DGB, daß dieses Recht 
— wie alle anderen Rechte der 
Wirtschafts- und Sozialräte -  
bereits einer Minderheit von 
einem Drittel der Ratsmitglieder 
zustehen soll, kann diese Be
denken nur unterstreichen. Mit 
welcher Begründung wollte man 
eigentlich dieses Recht, wenn 
man es den Gewerkschaften und 
den unternehmerischen Organi
sationen zuspricht, anderen Gre
mien und Organisationen ver
sagen? Konsequent zu Ende ge
dacht bedeutet dies, daß jede 
Interessenvertretung sich nach 
Belieben des Parlaments bedie
nen und die Beratung und Ent
scheidung über ihre jeweiligen 
Forderungen erzwingen kann.

Eingriff in die Verantwortung 
von Parlament und Regierung

Doch das Recht zur Gesetzes
initiative wäre nur der augen
fälligste Eingriff in die demo
kratisch legitimierte Verantwor
tung von Parlament und Regie
rung. Die vom DGB geforderten 
umfassenden informations-, Prä
senz- und Konsultationspflichten 
der Exekutive auf den verschie
denen Ebenen gegenüber den 
Räten wären in ihrem Zusam
menwirken mit den Grundprin
zipien einer parlamentarischen 
Demokratie kaum vereinbar. Die 
durchaus sinnvolle und auch

heute schon in vielfältiger Weise 
praktizierte Möglichkeit, daß 
Parlament und Regierung zur 
Verbreiterung ihrer Entschei
dungsgrundlage die Stellung
nahmen der von den jeweiligen 
Gesetzesvorhaben besonders 
betroffenen Gruppen berück
sichtigen und sie dort, wo es 
ihnen angebracht erscheint, 
auch anfordern, würde hier aus
geweitet zu einer umfassenden 
Konsultationspflicht und damit 
zu einer institutionalisierten 
Doppelberatung. Gesetze wür
den nicht nur im Bundestag, 
sondern — im Rahmen seiner 
weitgefaßten sachlichen Zustän
digkeit — auch im Bundeswirt
schafts- und Sozialrat beraten, 
und in den Ländern würde sich 
den Bürgern das gleiche Bild 
der Doppelzuständigkeit bieten. 
Dieses Bild würde durch das 
vom DGB geforderte Enquete
recht nur bestätigt werden: Die 
Räte bzw. eine qualifizierte Min
derheit ihrer Mitglieder könnten 
eigene Untersuchungen und Er
hebungen durchführen, die das 
Parlament oder die Regierung 
durchzuführen abgelehnt haben.

Zu den rechtlichen — letztlich: 
rechtsstaatlichen — Bedenken, 
die gegen die gewerkschaftliche 
Forderung nach Wirtschafts- und 
Sozialräten zu erheben sind, 
kommen die tatsächlichen Ge
fahren, die sich aus der Macht 
jener Räte für die Unabhängig
keit und Funktionsfähigkeit von 
Legislative und Exekutive erge
ben müßten. Die Räte könnten 
die demokratisch legitimierten 
Organe nicht nur unter Druck 
setzen und damit ihre Unab
hängigkeit aushöhlen, sie könn
ten sie auch weitgehend lahm
legen und damit ihre Funktions
fähigkeit beeinträchtigen.

All diese Überlegungen, die 
hier nur zur weiteren Vertiefung 
angedeutet werden können, 
müssen zu einer eindeutigen 
Ablehnung der gewerkschaft
lichen Forderungen nach Errich
tung von Wirtschafts- und So
zialräten führen.
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Wenn man diese Forderungen 
des DGB darüber hinaus ein
ordnet in den Gesamtzusam
menhang der gewerkschaftlichen 
Mitbestimmungskonzeption, so 
wird deutlich, daß auch sie auf 
eine grundlegende Änderung 
der geltenden Wirtschafts- und 
Gesellschaftsordnung zielen.

Grundlegende Änderung 
der Gesellschaftsordnung

Im gesamtwirtschaftlichen Be
reich würde der Einfluß der 
Wirtschafts- und Sozialräte er
gänzt durch eine „volkswirt
schaftliche Rahmenplanung“ , an 
deren Vorbereitung die Gewerk
schaften zu beteiligen wären 
und die den Organen der staat
lichen Wirtschaftspolitik verbind
liche Richtlinien setzen soll. Die 
privatwirtschaftliche Investitions

tätigkeit soll durch den geziel
ten Einsatz steuerlicher und 
kreditpolitischer Mittel gesteuert 
werden, wobei die gewerk
schaftlichen Einflußmöglichkei
ten über die Zuständigkeit des 
Bundeswirtschafts- und Sozial
rats — „die gesamte Wirtschafts
und Sozialpolitik, einschließlich 
der Finanz-, Steuer- und Ver
kehrspolitik“ -  gesichert wären. 
Dieses ineinandergreifende Sy
stem gewerkschaftlicher Einfluß
möglichkeiten im gesamtwirt
schaftlichen Bereich ist zu sehen 
und zu werten im Zusammen
hang mit den Mitbestimmungs
forderungen im einzelwirtschaft
lichen Bereich. Hier würde die 
Ausweitung der paritätischen Mit
bestimmung im Aufsichtsrat ver
bunden mit der ebenfalls ange
strebten Einflußnahme auf die

Unternehmenspolitik über ge
werkschaftlich gesteuerte Kapi
talbeteiligungsfonds die gewerk
schaftliche Macht auch in den 
einzelnen Unternehmen fest ver
ankern.

Vor diesem Hintergrund wäre 
es aus unternehmerischer Sicht 
inkonsequent, diese gewerk
schaftliche Forderung nach Er
richtung von Wirtschafts- und 
Sozialräten mit geringerer Ent
schiedenheit abzulehnen als die 
Forderung nach Ausweitung der 
paritätischen Mitbestimmung. 
Beides nämlich sind in dieser 
Konzeption sich ergänzende 
und ihrer Wirksamkeit wechsel
seitig potenzierende Bestand
teile einer einheitlichen Strate
gie, an deren Ende die grund
legende Veränderung unserer 
Ordnung stehen müßte.

Keine Vervollkommnung unserer Wirtschaftsordnung

Herbert Westerich, Hamburg

In der relativ kurzen Wirtschafts
geschichte der Bundesrepublik 

hat der Gedanke, Wirtschafts
und Sozialräte zu bilden und sie 
mit mehr oder minder eigen
ständigen Mitwirkungsrechten im 
politischen Willensbildungspro
zeß auszustatten, sporadisch 
immer wieder die wirtschafts- 
und ordnungspolitische Diskus
sion belebt. Die Befürworter 
verbinden mit der Institutiona
lisierung solcher Räte die unter
schiedlichsten Erwartungen, an
gefangen von der bloßen Aussicht 
auf eine rationellere Ausnutzung 
vorhandenen Sachverstandes 
durch die politischen Entschei
dungsträger bis hin zu der Hoff
nung, derartige Gremien im

vorparlamentarischen Feld wür
den aufgrund der ihnen zuge
schriebenen Informations-, Re- 
präsentations- und Interessen
ausgleichsfunktion schon vorab 
„richtige“ politische Entschei
dungen determinieren, zumindest 
aber hierzu eine entscheidende 
Hilfestellung leisten.

Ziel des DGB-Konzepts

Für den Deutschen Gewerk
schaftsbund wiederum, dem pa
ritätisch besetzte Wirtschafts
und Sozialräte schon seit den 
frühen fünfziger Jahren als Ord
nungselemente der Wirtschaft 
vorschweben, handelt es sich

dabei erklärtermaßen um Organe 
der überbetrieblichen oder ge
samtwirtschaftlichen Mitbestim
mung der Arbeitnehmerschaft, 
um eine Ergänzung also des 
gewerkschaftlichen Mitbestim
mungskonzepts im betrieblichen 
Raum. Mit dem Blick auf das im 
März 1971 vom DGB-Bundesaus- 
schuß verabschiedete Programm 
zur „Mitbestimmung im gesamt
wirtschaftlichen Bereich“ hat der 
Vorsitzende des DGB, Heinz 
Oskar Vetter, im November vori
gen Jahres an dieser Stelle 
Wirtschafts- und Sozialräte auf 
Bundes-, Länder- und Regional
ebene als eine Vervollkommnung 
unserer Wirtschaftsordnung be
zeichnet.
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Durch das DGB-Konzept soll 
sichergestellt werden, „daß die 
Interessen der Arbeitnehmer zum 
Bestandteil einer vorausschau
enden und planmäßigen Wirt
schaftspolitik werden“ . Zu die
sem Zweck sollen ein Bundes- 
wirtschafts- und Sozialrat 
(BWSR), Landeswirtschafts- und 
Sozialräte (LWSR) in allen Bun
desländern und Regionale Wirt
schafts- und Sozialräte (RWSR) 
auf Regionalebene geschaffen 
werden. Oberstes Prinzip der 
Zusammensetzung der Räte ist 
die Parität von Arbeitnehmer- 
und Unternehmerseite. Der aus 
120 bis 160 Mitgliedern beste
hende BWSR und die LWSR sind 
zuständig für die gesamte Wirt
schafts- und Sozialpolitik ein
schließlich der Finanz-, Steuer- 
und Verkehrspolitik, ln.'die Zu
ständigkeit der RWSR fallen die 
bisher von den Kammern durch
geführte berufliche Bildung so
wie die regionale Strukturpla
nung und Strukturpolitik.

Sämtliche Räte besitzen ein 
Enquete-Recht; Minister, sonstige 
Behördenspitzen und Leiter von 
Körperschaften und Anstalten 
des öffentlichen Rechts sind ver
pflichtet, vor den Räten und 
ihren Ausschüssen zu erschei
nen und ihnen Auskünfte zu 
erteilen. Die Räte sind berech
tigt und verpflichtet, im Rahmen 
ihrer sachlichen Zuständigkeit 
zu jedem Gesetzentwurf Gut
achten und Stellungnahmen ab
zugeben. Bundesregierung, Län
derregierungen und regionale 
Instanzen sind schon im Stadium 
der Vorbereitung von rechtlichen 
Regelungen zur Information und 
Anhörung der Räte verpflichtet. 
Der BWSR und die LWSR be
sitzen das Recht der Gesetzes
initiative.

Zu diesem Programm haben 
sich mittlerweile so viele Kritiker 
zu Wort gemeldet, daß es im 
folgenden nur noch um den Ver
such gehen kann, mit der hier 
gebotenen Kürze die Fülle der 
überwiegend ablehnenden Äuße

rungen zu systematisieren und 
einigen generellen Gesichtspunk
ten unterzuordnen.

Verfassungswidriges
Initiativrecht

Auf fast einmütige Ablehnung 
ist der Vorschlag gestoßen, dem 
BWSR und den LWSR ein um
fassendes Recht zur Gesetzes
initiative gegenüber den gesetz
gebenden Körperschaften einzu
räumen. Er trifft in' der Tat das 
Wesen der parlamentarischen 
Demokratie in ihrem Kern und 
würde eine Aufhebung unserer 
verfassungsmäßigen Ordnung 
bedeuten. Auch eine entspre
chende Änderung des Grundge
setzes, die die Räte formell in 
den Rang von unmittelbaren 
Staatsorganen hebt, könnte die 
Verfassungswidrigkeit dieses Ini
tiativrechts nicht beseitigen. In 
der repräsentativ-parlamentari
schen Demokratie können orga
nisierte Gruppen, denen es an 
einer umfassenden demokrati
schen Legitimation fehlt, nicht 
das Recht zur Gesetzesinitiative 
haben; dieses Recht kann;viel
mehr nur den aus allgemeinen 
Wahlen hervörgegangenen Ge- 
setzgebungsprganen und den 
von ihnen kontrollierten' Regie
rungen zustehen. Dieses elemen
tare Prinzip hat in das Grund
gesetz als „verfassungsfestes 
Minimum“ Eingang gefunden.

Wer kontrolliert die Räte?

Verfassungsrechtliche. Pro
bleme von nicht minderer Be
deutung ergeben sich aber auch 
in bezug auf die sonstige Auf
gabenstellung der Räte. Ihre 
sehr massiven Einwirkungs- und 
Mitwirkungsrechte im politischen 
Willensbildungsprozeß machen 
sie zu unmittelbaren Staatsor
ganen. Zumindest gilt dies für 
den BWSR und für die LWSR, 
die aus den öffentlichen Haus
halten finanziert und auf Vor
schlag der Spitzenorganisationen 
vom Bundespräsidenten bzw. von 
den Ministerpräsidehteh ernannt

v/erden sollen. Schon die gegen
seitige Bindung von gesetzge
benden Körperschaften, Regie
rungen und Räten und die ge
genseitig entstehenden Abhän
gigkeiten zeigen, daß die Räte 
mehr sein sollen als bloße be
ratende Hilfsorgane, daß sie 
vielmehr eigene wirtschafts- und 
sozialpolitische Konzepte erar
beiten und die rechtliche Mög
lichkeit haben sollen, deren 
Durchsetzung zu fördern. Die 
Räte sollen außerdem erklärter
maßen die gesamtwirtschaftliche 
Mitbestimmung der Arbeitneh
mer verwirklichen. Das alles sind 
typische staatswillensbildende 
Funktionen, die es nicht zulas
sen, sich mit der letztendlichen 
Verantwortung der Parlamente 
zufriedenzugeben.

Damit aber gewinnen die Räte 
einen besonderen Status mit der 
Folge, daß sowohl sie selbst als 
auch die Organisationen, von 
denen ihre Mitglieder entsandt 
werden, nach demokratischen 
Grundsätzen organisiert sein 
und der demokratischen Kon
trolle unterstehen müssen. Denn 
in einem demokratischen Rechts
staat können an der politischen 
Willensbildung keine Verfas
sungsgremien beteiligt sein, die 
einer solchen Kontrolle selbst 
nicht unterliegen. Nicht umsonst 
schreibt das Grundgesetz vor, 
daß die politischen Parteien als 
verfassungsmäßig anerkannte 
Akteure im politischen Willens- 
bildüngsprozeß in bezug auf ihre 
innere Ordnung gewissen demo
kratischen Mindestanforderun
gen genügen müssen.

Zunächst einmal müßten daher 
die Räte einer parlamentarischen 
Kontrolle unterstellt werden, wie 
sie das DGB-Programm nicht 
vorsieht. Der Vermittlungsaus
schuß, der im Zweifelsfall über 
die sachliche Zuständigkeit der 
Räte entscheiden soll, und das 
endgültige Entscheidungsrecht 
einer qualifizierten Bundestags
mehrheit ersetzen diese Kon
trolle nur sehr unvollkommen.
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Ferner müßten die entsenden
den Organisationen — ebenso wie 
die politischen Parteien — durch 
ein aligemeines Verbandsgesetz, 
das Mindestvoraussetzungen für 
ihre innere Ordnung festlegt, 
rechtlich „angebunden“ werden.' 
Unerläßlich wären unter anderem 
eine Offenlegung des innerver- 
bandlichen Wahiverfahrens, eine 
regionale Gliederung zur Verhin
derung von Machtl<onzentratio- 
nen und eine Rechenschafts
legung über die Herkunft der 
Finanzmittel. Ob dies in all sei
nen Konsequenzen für die Ver
bände und die Gewerkschaften 
ein Vorteil und für unsere freie 
Gesellschaftsordnung ein Fort
schritt wäre, erscheint zweifel
haft. ■

Falsche Voraussetzungen,

In bezug auf die mit den Räten 
verfolgten Ziele wird von fal
schen Voraussetzungen in min
destens dreierlei Richtung aus
gegangen: Erstens wird unter
stellt, daß aus der, Addition der 
Interessen organisierter Gruppen 
auf das Allgemeiniriteresse ge
schlossen werden kann bzw. 
muß. Zum zweiten wird ange
nommen, der Blankettbegriff Ge
meinwohl lasse sich auf .diese 
Weise gleichsam ex cathedra 
aüsfüllen. Zum dritten leugnet 
ein solcher Versuch' die unserer 
Wirtschafts- und Gesellschafts
ordnung ' immanente Existenz 
widerstreitender Interessen und 
der dai-aus sich ergebenden 
Konfiiktsituatibnen insbesondere 
im Verhältnis der Tarifpartner 
untereinander. - ■

Es sei daran erinnert, daß an 
der konzertierten Aktipn mittler
weile über 100 Vertreter der ver
schiedensten Gruppen teilneh
men, ohne daß die angestrebte 
repräsentative Vertretung auch 
nur annähernd erreicht ist. Der 
Vorläufige, Reichswirtschaftsrat 
der Weimarer Republik', der aus 
den hier genannten. Gründen 
sang- und klanglos unterging.

zählte zuletzt 326 Mitglieder; 
eine Repräsentanz der Wirtschaft 
ist er nie geworden.

Diskriminierung von Gruppen

In einer Gesellschaft, die nicht 
ständisch gegliedert ist und in 
der sich die Gruppen nicht ein
deutig auf die Dauer voneinan
der abgrenzen lassen, ist der 
Versuch einer umfassenden Re
präsentation des gesamten Vol
kes in allen wirtschaftlich rele
vanten Fragen von vornherein 
zum Scheitern verurteilt und 
widerspricht der monjstischen 
Struktur des modernen Staates. 
Verschärft wird die Tendenz zur 
bloßen Teilrepräsentation im 
DGB-konzept noch dadurch, daß 
einer Drittelminderheit alle 
Rechte der Räte zustehen sollen;

So werden immer nur einige 
wenige Gruppen zu den Auser
wählten gehören, die übrigen 
werden unter Mißachtung des 
Gebots der Cliancengleichheit 
automatisch diskriminiert. Wollen 
sich die Outsider darnit nicht zu
frieden geben, müssen sie ver-. 
suchen, ihre .Interessen auch 
weiterhin gegenüber Parlamen
ten und Regierungen zur Geltung 
zu bringen oder aber die privi
legierten Räte zu beeinflussen. 
Folglich würde der Lobbyismus 
künftig schon bei den Räten ein
setzen.

Läßt sich eine' vollständige 
Repräsentation der wirtschaftlich 
ünd der gesellschaftspolitisch 
relevanten Kräfte nicht erreichen, 
können in dieser Hinsicht un
vollkommene Räte auch nicht 
das Recht beanspruchen, den 
Blankettbegriff Gemeinwohl nach 
Gutdünken auszufüllen. Die seibr 
ständige Bewertung dessen, was 
dem gemeinen Wohl entspricht, 
kann in einer demokratisch ver
faßten pluralistischen Gesell
schaft allein Aufgabe der gesetz
gebenden Körperschaften sein.

; Schließlich ist nicht auszu
machen, ob der DGB mit seinem 
Konzept mehr auf die Konfron

tation gegensätzlicher Interessen 
oder darauf setzt, daß sich di
vergierende Interessen in den 
Räten partnerschaftlich ausglei
chen lassen. Er wählt einerseits 
das eher lähmende Prinzip der 
Parität unter Ausschluß aller 
sonstigen gesellschaftlichen 
Gruppen. Andererseits aber sol
len die Räte eine planvolle Wirt
schaftspolitik betreiben, was eine 
weitgehend homogene Interes
senlage voraussetzt. Diese Über
einstimmung der Interessen be
steht aber gerade zwischen den 
Tarifpartnern nicht einmal in 
Zeiten depressiver Wirtschafts
lage und wird in unserer Ord
nung auch nicht verlangt. Wider- 
streitende Interessen müssen 
selbst um dfen Preis volkswirt
schaftlicher Verluste'frei ausge
tragen werden, notfalls mit den 
Mitteln, die die Rechtsordnung 
hierfür zur Verfügung stellt. Ko
operatives Wunschdenken führt 
dabei nicht weiter. ;

Sicher kann man- sich über; 
alle sachlichen Divergenzen h in-' 
weg um eine weitgehende A/er- 
wissenschaftiichung der - Pro
bleme und damit der Wirtschafts
politik insgesamt bemühen. Ex
terne Sachverständige, wie sie 
das DGB-Programm vorsieht, 
können außerdem dazu tjeitra- 
gen, die Probleme aüfzuheilen. 
Das aber ersetzt keineswegs das 
politische Werturteil. Jedenfalls 
gilt das so lange, wie es weder 
der Wirtschaftswissenschaft noch 
der Wirtschaftspraxis gelungen 
ist, bei aller Kenntnis makroöko- 
homischer Zusammenhänge die 
wirtschaftliche Entwicklung eini
germaßen; verläßlich vorherzu
sagen ünd diese Vorhersage 
als Basis für .eine sichere mittel- 
und langfristige- Planung zu 
nutzen. - - -■

Verlust der Selbstverwaltung -

- Auf der Regionalebehe sollen, 
die als Körperschaften • des.- 
öffentiichen Rechts bestehenden 
Unternehmenskammern unter
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Verlust ihres öffentlich-rechtli
chen Status und der Pflichtmit
gliedschaft durch die RWSR er
setzt werden. Die Kammern 
können als private Vereinigun
gen der Unternehmer fortbeste- 
hen. Die im öffentlichen Inter
esse liegenden Kammeraufga
ben werden den RWSR oder 
der Kommunalverwaltung über
tragen.

Aus der Sicht des DGB ist 
diese Forderung verständlich; 
denn er hat die Kammern seit 
jeher als machtvolle und ein
flußreiche Institutionen zu deu
ten versucht, mittels derer vor 
allem die Großunternehmer un
ter dem Ausschluß der Öffent
lichkeit ihre Interessen durch
setzen. Daß dieses Bild nicht 
der Wirklichkeit entspricht, läßt 
sich unschwer den gesetzlichen 
Grundlagen entnehmen, die die 
überwiegend beratenden Funk
tionen der Industrie- und Han
delskammern und der Hand
werkskammern festlegen.

Darüber hinaus wäre die Er
setzung der Kammern durch 
RWSR keineswegs ein Fort
schritt. Denn damit ginge ein 
wesentlicher Teil der Selbstver
waltung verloren, die ein unver
zichtbares Element der moder
nen Demokratie ist. Ob man die 
RWSR allein schon deshalb, 
weil sie gewählt werden und 
von einer Umlage bei den Un
ternehmen leben sollen, als mit
telbare Staatsorgane und damit 
als solche der Selbstverwaltung 
ansehen kann, erscheint zweifel
haft.

Unverständlich ist der Vor
schlag, gewisse im öffentlichen 
Interesse liegende Kammerauf
gaben auf die örtliche Verwal
tung zu übertragen. Wem an 
der Mitwirkung der Bürger und 
Gruppen gelegen ist, der kann 
schwerlich wollen, daß Aufga
ben, die bisher von einer Selbst
verwaltungsorganisation erfüllt 
wurden, auf den Staat zurück

gewälzt werden. Das wäre 
ein demokratischer Rückschritt 
erster Ordnung.

Auch im Hinblick auf ihre Be- 
ratungs- und Servicefunktion 
lassen sich die Kammern durch 
regionale Räte nicht ohne wei
teres ersetzen. Die Kammern 
sollen den Staat aus der Sicht 
der Wirtschaft und sie sollen 
die ihnen zugehörige Wirtschaft 
selbst beraten und dabei ausge
wogen und gesamtwirtschaftlich 
orientiert argumentieren. Da
neben leisten die Kammern täg
lich eine Fülle von Kleinarbeit 
für Gerichte, öffentliche Verwal
tungen und Kammerzugehörige. 
Aufgrund ihres dauernden Kon
taktes zu den Firmen aller Bran
chen und zu den ehrenamtlichen 
Mitarbeitern haben sie einen 
Vorsprung an wirtschaftlichen 
Detailkenntnissen und darauf 
beruhender Urteilsfähigkeit, den 
die RWSR kaum jemals einholen 
könnten. Die Leidtragenden wä
ren nicht zuletzt die kleinen und 
mittleren Unternehmen.

Unüberwindliche 
Personalprobleme

Da die Erfahrung lehrt, daß 
rein technische Probleme häufig 
ein größeres Hindernis darstel
len als noch so schlüssige theo
retische Erwägungen, sei ab
schließend stichwortartig auf 
einige mehr praktische Fragen 
hingewiesen. Vereinzelt wird 
geltend gemacht, ein Räte
system werde jedenfalls einen 
Rationalisierungseffekt haben, 
indem es zu einer Reduzierung 
der Unzahl von beratenden Gre
mien führt. Ob dieses Ziel an
gesichts der Tatsache, daß die 
Räte eben gerade keine Ge
samtrepräsentanz schaffen, er
reicht würde, erscheint indes 
keineswegs sicher. Wahrschein
licher ist, daß alles beim alten 
bleibt und lediglich der ohnehin 
schon strapazierte politische 
Apparat noch langsamer und 
schwerfälliger wird.

Diese Überlegung führt auto
matisch zur Personalfrage, die 
von manchen als das Kardinal
problem bezeichnet wird. Was 
dem DGB auf allen staatlichen 
Ebenen vorschwebt, erfordert 
weit über tausend hochqualifi
zierte und einsatzfähige Fach
leute, mit denen jedenfalls auf 
absehbare Zeit weder die Wirt
schaft noch die Gewerkschaften 
aufwarten können. Die Wirt
schaft könnte diese Repräsen
tanten nur zu Lasten anderer 
gesellschaftlicher und verbands
politischer Institutionen zur Ver
fügung stellen, die deshalb 
nicht abgeschafft, wohl aber ge
schwächt würden. Den Gewerk
schaften dürfte ein zusätzliches 
Personalproblem daraus er
wachsen, daß sie gleichzeitig 
eine erhöhte Repräsentanz in 
den Aufsichtsorganen einiger 
hundert Großunternehmen an
streben. Kurzum — die vorhan
denen Möglichkeiten würden 
kaum mehr als sporadische Zu
sammenkünfte nach dem Vor
bild der konzertierten Aktion 
gestatten. Mit wenigen Gesprä
chen am runden Tisch aber 
lassen sich nicht „die Interessen 
der Arbeitnehmer zum Bestand
teil einer vorausschauenden und 
planmäßigen Wirtschaftspolitik“ 
machen.

Im November vorigen Jahres 
versicherte Heinz Oskar Vetter 
im WIRTSCHAFTSDIENST: „Mit
bestimmung kostet uns nichts.“ 
Ich möchte einen Schritt weiter
gehen und hinzufügen: Eine 
Mitbestimmung der Arbeitneh
mer auf den verschiedenen 
wirtschaftlichen Ebenen in einer 
Weise weiterzuentwickeln, die 
unserer Wirtschafts- und Gesell
schaftsordnung adäquat ist, 
kostet nicht nur nichts, sondern 
Ist im Interesse der Erhaltung 
unseres freiheitlichen Systems 
geradezu geboten. Eine Mitbe
stimmung dagegen, die den Bo
den des Grundgesetzes um 
einer ebenso fragwürdigen wie 
unerreichbaren Zielsetzung wil
len verläßt, ist zu teuer, als daß 
wir sie uns leisten können.
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